
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFEKTIONSSCHUTZ- UND HYGIENEMASSNAHMEN  
FÜR VERANSTALTUNGEN DES LITERATURHAUSES FREIBURG 
 
Stand: 4. April 2022  
 
Herzlich willkommen! Bitte beachten Sie folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen.  
Wir danken für Ihr verantwortungsbewusstes Verhalten.  
 

 
Mit dem Infektionsschutzgesetz des Bundes vom 18. März und der zum 3. April in Kraft 
tretenden 12. Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg entfällt die 
Impfnachweispflicht bzw. Testerfordernis für den Zutritt zu Kulturveranstaltungen. 
 
• Im Literaturhaus Freiburg gilt weiterhin für Personen ab 18 Jahren die Tragepflicht 

einer FFP2-Maske oder einer vergleichbaren Maske, bspw. KN95-/N95-/KF94-
/KF95-Masken. 
 

• Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Meter zu allen Anwesenden, bis Sie Ihren 
Platz erreicht haben, ist ebenso einzuhalten wie die Husten- und Nies-Etikette.  

 
• Die Veranstaltungsräume im Literaturhaus verfügen über eine Lüftungsanlage und 

werden mindestens alle 90 Minuten gelüftet. Oberflächen mit Handkontakt (z.B. 
Türgriffe, Handläufe) werden in erhöhter Regelmäßigkeit desinfiziert.   
 

• Derzeit begrenzen wir die Zuschauerzahl auf maximal 75 % Auslastung der 
Platzkapazitäten.  
 

 


